
II-1685~der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

857/J A n fra g e 

der Abgeordneten M 0 s e r, Dr. T u 1 1 und Genossen 

an den Bundeskanzler, 

betreffend die Herausgabe der Propagandaschrift "für alle" 
-e-O-Q-

I. 

Bundeskanzler Dr. Klaus und VizekanzlerDr. Withalm in Vertretung 

des Bundeskanzlers haben in verschiedenen schriftlichen und mündlichen 

Anfragebeantwortungen (lJ09/M vom 26&101968; 1542/H vom 19.4.1968 und 

685/AaB. vom 110601968) dezidiert erklärt, daß die Ausschreibung des 

Druckauftrages für die von der Bundesregierung herausgegebene Propaganda­

schrift "für alle" in Form der in der Ö-Norm.A 2050 vorgesehenen beschränlden 

Ausschreibung erfolgt ist. Nach der zitierteri Ö-Norm liegt eine beschränkte 

Ausschreibung dann vor, 'i(mn an eine beschränkte Anzahl von Unternehmern 

die schriftliche Aufforderung gerichtet wird, Angebote einzureichen. 

Weiters werden in der betreffenden Ö-Norm noch die Gründe festgelegt, 

bei deren Vorliegen von einer allgemeinen Ausschreibung Abstand aenommen 

und eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt werden kann. 

Es soll auf diese Gründe, die nach Ansicht der gefertigten Abge-

. ordneten im Falle der Ausschreibung des in Frage stehenden Druckauf­

trages n ich t vorgele~ sind, aber nicht \ieiter eingegangen 'ierden. 

Eines steht jedoch fest, nämlich daß die Vorschrift, die Aufforderung 

an eine beschränkte Anzahl von Unternehmern zu richten, nicht einge-

hai ten wurde, da unter einer beschränkten Anzahl auf lceinen Fall z\iei 

Unternehmer, wie bei der Ausschreibung des Druckauftrages der Nr. 1 -

nämlich Staatsdruckerei und Metten-Verlag - zu verstehen sind.(Dies geht 

aus den Bedingungen für die noch enger begrenzte freihändige Vergabe 

eindeutig hervor.) 

Auch eine z\iei te 'iesentliche Voraussetzung 'iurde außer acht gelassen, 

nämlich die an eine beschränkte Anzahl von Unternehmern gerichtete 

schriftliche Aufforderung. Bundeskanzler Dr. Klaus mußte auf eine 

mündliche Anfrage (Zr. 1692/M vom 19.6.1968) zugeben, daß die Anbotstellung 

telephonisch erfolgte, wodurch die Bedingungen der beschränkten Aus­

schreibung nach den Bestimmungen der Ö-Norm A 2050 nicht erfüll t 'iorden 

sind. Daraus ergibt sich, daß die Mitteilungen des Herrn Bundeskanzlers 

in den eingangs zi tierten Anfragen (1309/N vom/ 26.1.1968, 151.12/N vom 
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19.4.1968 und 685/A.B. vom 16.11.1968), es hätte sich im gegenständlichen 

Falle um eine beschränkte Ausschreibung im Sinne der Ö-Norm gehandelt, 

unrichtig \-taren. 

Die gefertigten Abgeordneten haben am 26.101968 (ZI.484/J) in einer 

schriftlichen Anfrage betreffend die Propagandaschrift "für alle" unter 

Punkt 1 folgende Frage g~stellt: 

"Wie lautet die Aktenzahl der beschränkten schriftlichen Ausschreibung?" 

Bundeskanzler Dr. Klaus hat in seiner Anfragebeanb~ortuno (Z1.498/A.B. 

vom 11.3.1968) mi~geteilt: 

nDie beschränkte Ausschreibung erfolgte gemäß Zl. 36 185 - III/A/67 in 

kurzem liege." 

11 

Im Februar 1968 ist die Nummer 2 der Propagandaschrift "für alle" 

erschienen. Bei Gegenüberstellung der Kosten für die Nummer 1 mit jenen 

der Nummer 2 ist eine Verteuerung festzustellen (Anfrage 1245/M vom 

11.1.1968 und Anfragebeantwortung 637/A.B. vom 13.5.1968) 

Nr. 2 Nr. 1 Differenz 

Druckkosten 376. lJ:28,30 366.000,- 10. 1J:28,30 + 
Portctspcsen 400.554,05 400.000,- 554,05 + 
Layout 35.163,15 15.000,- 200163,15 + 

812.145 9 50 781.000,- 31.111:5,50 Mehrl\.osten 

Vizekanzler Dr. Withalm teilte auf eine mündliche Anfrage am 

19:4;1968 (Zl. 15 l.l:2/M; ,do schon erwähnt in Vertretung des Bundeskanzlers) 

mit, daß die Auftragserteilung für den Druckauftrag der Nr. 2 in Form 

einer beschränkten Ausschreibung in Anwendung der Ö-Norm A 2050 erfolgte 

und daß diese Nummer nicht in einer einzigen Druckerei hergestellt wurde, 

sondern sich hier die Bundesregierung von fHderalistischen Gesichtspunkten 

leiten habe lassen. Es wurden daher in ganz Österreich fünf Druckereien 

ersucht, den Auftrag auszuführen. 

III 

Die Nummer 3 der Propagandaschrift "für allen ,rurde unter dem Ti tel 

It'fohnbaufibel" herausgegeben. Die Gesamtkosten beliefen sich laut Auskunft 

des Bundeskanzlers (Anfrage. 1653/1>1 vom 19.6.1968) auf 1,379.9/1:0 S. Die 

Kosten waren daher um 567.794,50 S hHher als jene der Nummer 2. 
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Das Impressum der Nummer J lautet:"Republik Österreich, Bundes­

kanzleramt, Bundespressedienst". Es sei festgestellt, daß bei allen drei 

bis jetzt erschienenen Folgen dieser Propagandaschrift jeweils das 

Impressum abgeändert \forden ist. Auf eine Anfrage erklärte der Bundes­

kanzler (Zl. 637/A.B. vom 13.5.1968, "das Impressum der Nummer 2 wäre im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium fUr Justiz festgelegt worden". In 

der Anfragebeant\fortung vom 14.3.1968 (Zl. 1l125/101) stellte er dann fest, 

daß eingehende PrUfungenhinsichtlich des Impressums der Nummer 2 ergeben 

hätten, daß dieses den ,gesetzlichen Vorschriften entspreche. 

Nach Ansicht der gefertigten Abgeordneten stehen diese Feststellungen 

aber im Widerspruch zu den AusfUhrungen des Bundeskanzlers auf die Frage 

vom 19.6.1968 (Zl. 1653/N). Hiebei ver\des BundesJ~anzler Dr. Klaus 

den Anfragesteller auf die Frage, warum trotz nachgewiesener, um 

50% höherer Kosten der Druckauftrag an die ÖVP-Druckerei Netten vergeben 

wurde, an das Bautenministerium.Er stellte fest, daß fUr die kauV 

männische Gestion dieses Ninisterium verantwortlich sei, ob, ... ohl als Heraus­

geber und Verleger die Republik Österreich, Bundeskanzleramt, Bundes­

pressedienst, aufscheint. Diefie Ansicht begrUndete der Bundeskanzler da­

mit, daß im Impressum eine Rechtspersönlichkei t angefUhrt\ferden mUsse, 

für die kaufmännischen Belange jedoch das zuständige Ressortministerium 

verantwortlich sei. Der Bundeskanzler steht also jetzt auf dem durchaus 

richtigen Standpunkt, daß einem Ressortministerium" in diesem Falle dem 

Bunsiesministerium für Bauten und Technik, keine Rechtspersönlichkeit 

zukommt. Da das Bundeskanzleramt selbst aber auch keine andere Rechts­

steilung ~ls ein Ressortministerium genießt~ ist auch dieses nicht mit 

Rechtsper'sönlichkei t ausgestattet, sondern nur di.e Republilt Österreich. 

Damit tritt Bundeskanzler Dr. Klaus der Rechtsansicht bei, die die 

sozialistischen Abgeordneten bei ihren Anfragen schon immer vertreten 

haben, die aber bisher, wie aus den zitierten Anfragebeantwortungen her­

vorgeht, vom Herrn Bundeskanzler bestritten \forden ist. 

A4S der Anfragebeantwortung (Zl. 6J7/A.B.) vom 13.5.1968 geht hervor, 
./ 

daß alle Ub-;;l-;"gungen Uber die rechtlichen Probleme bezUglich des Im--------,---:.--=----.--
'-pressums im Bundeskanzleramt selbst und zwischen Bundeskanzleramt und 

Justizministerium in mUndlichen Absprachen erlfogen wurden, da kein 

Dienststück darübel',.orhanden ist und damit auch keine schriftliche 

Unterlage. Die~e Vorgangsweise widerspricht den Gepflogenheiten der 

Aktenbearbeitung bei! Behörden, insbesondere bei Hinisterien, wo üblicher­

weise Uber jeden Vorgang, auch von weit geringerer Bedeutung wie dieser, 

ein DienststUck anzulegen ist. In diesem Dienststüclt \ferden die recht­

lichen Uberlegungen, die zu der getroffenen Entscheidung gefUhrt haben, 

dargelegt. Das gegenständliche Rechtsproblem \far bereits, \de aus de~ 

vorherigen Darstellung ersichtlich, Gegenstand parlamentarischer Behandlung 
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gew'csen. (Anfrage Zlo 1367/N vom 70201968",) Trotzdem \lTur.de, ,da aus der 

zitierten Anfragebeantwortung (637/AoBo vom 130501968) ~u ersehen ist, 

kein Akt angelegto 

Die oberflächliche Behandlung dieser Angelegenheit durch das Bundes­

kanzleramt nehmen die gefertigten Abgeordneten mit Befremdung zur Kenntnis 

und stellen daher folgende 

A n fra g eg 

I 

10} Aus welchem Grund haben Sie i Herr Bundeskanzler, bzwo Vize­

kanzler Dro Withalm in Ihrer Vertretung in Beantwortungen der Anfragen 

(1309/M vom 260101968~ 1542/M vom 1904~1968 und 685/AoBo vom 110601968) 

den Fragestellern eine unrichtige Information gegeben~ nämJich der Druck­
S'~{', 

auftrag für die Nummer 1 der Propagandaschrift "für alle": in Form der in 

der Ö-Norm vorgesehenen beschränkten Ausschreibung erfolgt? 

20} Wie lautet die Rechnung der Firma Hetten bezüglich des Druckauf­

trages der Nummer 1 dieser Propagandaschrift vom Jänner 1968, getrennt nach 

Druck- und Papierkosten? 

30} Warum haben Sie es auf die dezidierte Frage nach der Aktenzahl 

der beschränkten schriftlichen Ausschreibung unterlassen, mitzuteilen, 

daß diese Ausschreibung nicht schriftlich erfolgte, und in Ihrer AnhlOrt 

irreführend festgestellt, die Ausschreibung erfolote in kurzem Wege, sowie 

die Worte "beschränkte Ausschreibung tt gebraucht, wobei Sie das in der Anfrage 

dem Hauptwort "Ausschreibung" beigefügte Adjektiv tt schriftlich" ganz ein-
v 

fach w'egließen? 

11 

40} Welche Gründe führten zum Ansteigen der Gesamtkosten der Nr. 2 

der Propagandaschrift "für alle" gegenüber der Nro 1 um J10145~50 S? 

50} 'felche Gründe waren insbesondere für das auffällige Ansteigen 

der Kosten für die graphische Gestaltung um 20016Ji15 S maßgebend? 

60} Ist das Ansteigen gerade dieser Kosten vielleicht durch den Umstand 

verursacht, daß fast die gesamte Titelseite mit einem Bild des Bundes­

kanzlers und des Vi~~ekanzlers versehen wurde? 

70) 'felche Graphiker 'vurden mit der graphischen Gestaltung der Nummern 

1,2 und J der Propagandaschrift "f~r alle" beauftragt? 
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8.) Wurde die Ausschreibung des Druckauftrages der Nr. 2 schriftlich 

vorgenommen? 

9.) Wie war der Wortlaut dieser Ausschreibung? 

100) Welche namentlich anzuführenden Druckereien ,.,urden zur Anbot­

steilung eingeladen? 

11.} Wie lauteten die auf diese Ausschreibung eingelangten Offerte? 

12.) Nach welchen Gesichtspunkten ,rurde bei der Vergabe des Druckauf­

trages vorgegangen? 

1.3.} \veshalb w'urde bei der Vergebung des Druckauftrages der Nr • .3 dieser 

Auftrag nicht an eine Firma, nämlich den Bestbieter, sondern wie Vize­

lcanzler Dr. \H thalm in seiner Anfragebeantwortung vom 19./.1:.1968 (Zl. 1542/H) 

ausführte, an vier Druckereien vergeben? 

14.)Haben sich durch die Zersplitterung dieses Druckauftrages nicht 

zwangsläufig die Kosten erhHht? 

15.) Wurde die Zeitschrift in allen vier Druckereien gesetzt, oder war 

dami t nur eine Drucker.ei beauftragt und ,rurde in den restlichen drei 

Betrieben nur der Druck durchgeführt? 

16.) (Bei Bejahung der Frage 15:) Wie lautete der Name der Druckerei, in 

der die Zeitschrift gesetzt wurde? 

170) (Bei Bejahung der Frage 15:) Wie hoch waren die Kosten für das 

Setzen, wie hoch für den Druck, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 

Druckereien? 

180) Wieviel Exemplare .der Nr. 2 der Propagandaschrift wurden; jeweils 

in den einzelnen Druckereien hergestellt? 

19.) Wie lauten die für die Gesamtkosten der Nr. 2 gelegten Rechnungen 

der einzelnen Druckereien, aufgeschlüsselt nach Setz-,Druck- und Papier­

kosten? 

20.) Entspricht es den Tatsachen, daß bei der Versendung bzw. Verteilung 

der Nr. 1 der Propagandaschrift Hängel auftraten, sodaß in verschiedenen 

Teilen von einzelnen Bundesländern die Zustellung an die Adressaten nicht 

erfolgen konnte? 

21.} Ist es richtig, daß vor allem dieser Umstand bei der Vergabe des 

Druckauftrages an mehrere Druckereien in den verschiedenen Bundesländern 

maßgebend ,.,aren und nicht, ,.,i c Vizekanzler Dr. Wi thalm in der Anfragebe­

ant,mrtung vom 19.4.1968 (Zl. 1542/M)behauptete: ", fHderalistische 

Gesichtspunkte? 
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III 

'"' -.. ; 22.) Sind bei den in der Anfragebeant\fortung (Zl.1653/~t vom 

19.6. 1965)angegcbenen Druck- und Herstellungskosten in der H~he von 

1,.379.940 S auch die Kosten fUr das Postporto inbegriffen? 

··2.3.) ,. (DeiVerneinung' der Frage 22:) Wie hoch \faren die Portospesen? 

24.} Welche Gründe waren dafür maßgebend, daß die Nummer .3 der 

Propagandaschrift mit einem bedeutend h~heren Kostenaufwand, nämlich 

einem Betrag von 567.794 S gegenüber der Nr. 2, hergestellt wurde? 

25.} Wie rechtfertigen Sie, Herr Bundeskanzler, diese betr~chtliche 

Kostensteigerung im Hinblick auf die derzeitige angespannte budget~re 

Situation und die zusätzlichen neuerlichen finanziellen Belastungen der 

~aterreichischen Bev~lkerung durch Steuererh~hungen? 

26.) In welcher Form wurde der Drucl(.au,ftrag für die Nr • .3 der 

Propagandaachrift nach den Bestimmungen der Ö-Norm A 2050 ausgeschrieben 

(~ffentliche Ausschreibung, beschr~nkte Ausschreibung oder freihändige 

Vergabe)? 

27.} Wie war der Wortlaut der Ausschreibung? 

28.} lHe lauten die'Namen der Firmen, die zur Anbotsteilung eingeladen 

\rurden? 

29.} Welche Firmen haben sich an der Anbotstellung beteiligt? 

.30.} Wie lauteten die eingelangten Offerte für den Druckauftrag? 

.3 1.) Welcher bzw. welchen Firmen \rurde der Druckauftrag erteilt? 

.32.} Welche Gründe \faren für die Erteilung des Druckauftrages maß-

gebend? 

.3.3.) tlle schlüsseln sich die angegebenen Gesamtkosten in der H~he von 

1,.379.940 S nach DruckjPapierkosten, graphischer Gestaltung etc. auf? 

34.} Wie lauten die Rechnungen Ober den Druckauftrag der Nr • .31 

.35.) 'welche Gründe lfaren maßgebend, das Iopressum der Nr. 3 neuer­

lich gegenüber jenen der Nr. 1 und 2 zu ändern? 

.36. )\'lelche Uberlegungen \faren für Sie, Herr Bundeskanzler, bei der 

Bekanntoabedes von Ihnen in der Anfragebeantwortung vom 19.6.1968 

(Zl. 1653/~1) eingenommenen Rechtsstandpunktes maßgebend, nämlich, daß 

im Impressum eine "Rechtspers~nlichkeit angeführt werden muß", die 

kaufmännische Gestion jedoch in diesem Falle vom Ressortministerium 

in eigener Verant\fortung vorzunehmen ist? 

857/J XI. GP - Anfrage (gescanntes Original)6 von 7

www.parlament.gv.at



- 7 -

B57/J 

'J7.) Sind Sie, Herr Bundeskanzler, auf Grund Ihrer Äußerungen nunmehr 

der Ansicht, daß die Impressa der Nr. 1 und 2 der Propagandaschrift 

"für alle" den gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen, da in diesen 

kein Herausgeber angeführt ist, der Rechtspersönlichkeit besitzt? 

'JB.) 1He erldären Sie, lIerr Bundeskanzler, den unge\{öhnlichen Vorgang, 

daß über die Frage des Impressums trotz Fühlungnahme mit dem Bundes­

ministerium für Justiz und dem Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt 

kein Dienststück angelegt wurde und daher keine schriftlichen Unterlagen 

Uber die Rechtsansichten, die zur Festsetzung des Impressums geführt haben, 

vorhanden sind? 

'J9.) Welche Gründe \{aren maßgebend, daß von den zuständigen Organen 

des Dundespressedienstes kein Aktenverment über den Inhalt der vom Bundes­

ministerium für Justiz und vom Verfassungsdienst gegebenen Auskunft 

bezüglich des Impressums angelegt und kein schriftliches Votum über die 

getroffene Entscheidung vorliegt, obwohl bereits am 7.2.196B eine 

mündliche parlamentarische Anfrage {Zl. 1'J67/M} in dieser Angelegenheit 

an Sie gerichtet wurde? 

-.-.-.-.-
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